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Gemeinderatskanzlei 
Turnhallestr. 1, 9436 Balgach 

Telefon 058 228 80 50 
Direkt  058 228 80 64 

gemeinde@balgach.ch 
www.balgach.ch 

Gesuch um Verkürzung der Schliessungszeit 
Art. 16 ff. des Gastwirtschaftsgesetzes vom 26. November 1995 (sGS 553.1, abgekürzt GWG) 

Anlass 

Datum 

Verlängerung bis  Uhr 

Ort der Bewirtung 

Verantwortliche Person 

Adresse 

Telefon Handy: P: G: 

E-Mailadresse

Ort, Datum Unterschrift des Veranstalters 

Das Gesuch ist 14 Tage vor Durchführung des Anlasses bei der Gemeinderatskanzlei Balgach einzureichen. 

Verfügung / Bewilligung (wird durch Gemeinde ausgefüllt) 

1. Das Gesuch um Verkürzung der
Schliessungszeit wird bewilligt:

 ja  nein 

2. Schliessungszeit: …………. Uhr 

3. Gebühr: Verkürzung der Schliessungszeit CHF …………. 
Rechnung  Nr. …………… 

4. Auflagen und Bedingungen: Die Nachbarschaft muss über die Verlängerung informiert werden. 

9436 Balgach, …………… Politische Gemeinde Balgach 
Der Gemeinderat 

Urs Lüchinger Susana Vidakovic 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiberin 

Verteiler: Gesuchsteller (Original und Rechnung) / Polizeistation Widnau / Akten 

Rechtsmittel: 
Gegen diesen Entscheid kann gemäss Art. 40 und 47 VRP innert 14 Tagen nach Eröffnung beim Gemeinderat Balgach 
schriftlich und begründet Rekurs erhoben werden. Der Rekurs hat einen Sachverhalt darzustellen und einen Antrag zu 
enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. 
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